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Mandanteninformation für Land- und Forstwirtschaft 
1. Ist die Höhe der Säumniszuschlag ab 2019 verfassungsgemäß? 

Gegen die Höhe des Säumniszuschlags bestehen auch für die Zeiträume ab 2019 keine ernstli-
chen Bedenken. So entschied der X. Senat des BFH. Allerdings hat dies kurz danach der VIII. 
Senat des BFH anders beurteilt. 
Hintergrund 

Auf Antrag des Antragstellers erließ das Finanzamt einen Abrechnungsbescheid über Säumniszu-
schläge zur Einkommensteuer und zum Solidaritätszuschlag 2020 sowie zu den Einkommensteuer-
Vorauszahlungen nebst Solidaritätszuschlag des 4. Quartals 2021 i. H. v. insgesamt 2.482 EUR. 

Gegen den Abrechnungsbescheid legte der Antragsteller Einspruch ein und beantragte Aussetzung 
der Vollziehung (AdV). Zur Begründung machte er geltend, zur Frage der Verfassungsmäßigkeit von 
Säumniszuschlägen nach dem 31.12.2018 seien beim BFH mehrere Revisionsverfahren anhängig. 
Das Finanzamt stellte daraufhin das Einspruchsverfahren ruhend, lehnte allerdings den Antrag auf 
AdV mit Bescheid vom 4.1.2023 ab. 

Der Antragsteller hat daraufhin beim FG die AdV des angefochtenen Abrechnungsbescheids bean-
tragt. 

Das FG München hat den Antrag auf AdV mit Beschluss v. 28.3.2023 abgelehnt (1 V 72/23). Dagegen 
wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde. 

Entscheidung 

Die zulässige Beschwerde hat der X. Senat des BFH als unbegründet abgewiesen. Die Aussetzung 
der Vollziehung eines angefochtenen Verwaltungsakts ist nur dann zulässig, wenn ernstliche Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts bestehen. Der beschließende X. Senat des BFH geht von 
der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich festgelegten Höhe des Säumniszuschlags aus. Für ernstliche 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts bleibe kein Raum. 

Der VII. Senat des BFH hat entschieden, dass auch bei einem strukturellen Niedrigzinsniveau gegen 
die in § 240 Abs. 1 Satz 1 AO festgelegte Höhe des Säumniszuschlags keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken bestehen. Eine AdV wurde abgelehnt. 

Auch im Hauptsachenverfahren hat der VII. Senat des BFH keine verfassungsrechtlichen Bedenken 
gegen die Höhe des Säumniszuschlags während der Zeit des strukturell niedrigen Zinsniveaus gese-
hen. Die Entscheidung erging aber für die Streitjahre 2015 und 2016. 
Hingegen äußerten der III., V. und VIII. Senat des BFH im AdV-Verfahren Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit der Säumniszuschläge, soweit diese nach dem 31.12.2018 entstanden sind. 
Nach Auffassung des X. Senat des BFH bestehen keine Zweifel an der Höhe des Säumniszuschlags – 
auch ab 2019 nicht. Er schließt sich den Urteilsgründen des VII. Senats des BFH an und überträgt die-
se im AdV-Verfahren auch auf die Zeiträume ab 2019. 


